
03.09.2025, Satzung

Bebauung Langgärten Utweiler
Begründung zur Satzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB 
in der Gemeinde Gersheim, Ortsteil Utweiler



IMPRESSUM

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel. 0 68 25 - 4 04 10 70
Fax 0 68 25 - 4 04 10 79
www.kernplan.de · info@kernplan.de

Verantwortlich:

Geschäftsführende Gesellschafter
Dipl.-Ing. Hugo Kern, Raum- und Umweltplaner
Dipl.-Ing. Sarah End, Stadtplanerin AKS

Projektbearbeitung:

Jakob Janisch, M.Sc. Stadt- und Regionalentwicklung

Hinweis:

Inhalte, Fotos und sonstige Abbildungen sind geistiges Eigentum der Kernplan GmbH 
oder des Auftraggebers und somit urheberrechtlich geschützt (bei gesondert gekenn-
zeichneten Abbildungen liegen die jeweiligen Bildrechte/Nutzungsrechte beim Auftrag-
geber oder bei Dritten). 

Sämtliche Inhalte dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der Kernplan GmbH bzw. des 
Auftraggebers (auch auszugsweise) vervielfältigt, verbreitet, weitergegeben oder auf 
sonstige Art und Weise genutzt werden. Sämtliche Nutzungsrechte verbleiben bei der 
Kernplan GmbH bzw. beim Auftraggeber.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personen-
bezogenen Hauptwörtern die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gel-
ten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 
Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beihaltet keine Wertung.

Bebauung Langgärten Utweiler

Im Auftrag der:

Gemeinde Gersheim 
Bliesstr. 19a 
66453 Gersheim

Stand: 03.09.2025, SatzungIMPRESSUM



INHALT

Satzung „Bebauung Langgärten Utweiler“, Utweiler-Gersheim 3 www.kernplan.de

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung � 4

Grundlagen und Rahmenbedingungen� 5

Begründung der Festsetzungen und weitere Planinhalte� 12

Auswirkungen der Satzung, Abwägung� 15



Satzung „Bebauung Langgärten Utweiler“, Utweiler-Gersheim 4 www.kernplan.de

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Ortsteil Utweiler in Gersheim ist geplant, 
am südwestlichen Rand der Siedlung eine 
bisher unbebaute Grün- oder Freifläche für 
die Erweiterung des größten landwirt-
schaftlichen Betriebs des Ortsteils in Form 
von Wohnbebauung für Betriebsangehöri-
ge zu nutzen. Die Fläche befindet sich un-
mittelbar am Siedlungsrand westlich vom 
Ende der Bruder-Konrad-Straße im Bereich 
einer Einmündung bei der HausNr. 15. Das 
Umfeld des Plangebiets ist durch landwirt-
schaftliche Höfe und bewirtschaftete Flä-
chen, sowie Wohnbebauung geprägt.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtli-
che Zulässigkeit nach § 35 BauGB 
(Außenbereich). Auf dieser Grundlage kann 
das geplante Vorhaben nicht realisiert wer-
den, da die Privilegierungstatbestände als 
nicht erfüllt angesehen werden. Durch Sat-
zung kann die Gemeinde einzelne Außen-
bereichsflächen in die im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile einbeziehen, wenn die 
einbezogene Fläche durch die bauliche 
Nutzung des angrenzenden Bereiches ent-
sprechend geprägt ist. Dies trifft im vorlie-
genden Fall zu, da das Plangebiet durch die 
direkt angrenzende Bebauung sowie die 
Nutzungsstruktur der unmittelbaren Umge-
bung sowohl sachlich als auch räumlich 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung 
sowie nach der Bauweise durch den an-
grenzenden landwirtschaftlichen Betrieb 
geprägt ist.

Die Gemeinde Gersheim beschließt folglich 
gemäß § 1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung der Ergänzungs
satzung „Bebauung Langgärten Utweiler“ 
gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB, um die 
Grünfläche am Siedlungsrand in den im Zu-
sammenhang bebauten Bereich einzube-
ziehen und auf diese Weise die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Bebaubarkeit der Fläche zu schaffen.

Der Geltungsbereich der Satzung umfasst 
eine Fläche von ca. 5.500 m2. Die Außenbe-
reichsfläche, die im Zuge dessen in den In-
nenbereich mit einbezogen wird, ist dem-
entsprechend gering.

Mit der Erstellung der Satzung und der 
Durchführung des Verfahrens wurde die 
Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13 BauGB 
als vereinfachtes Verfahren durchgeführt. 
Die Anwendungsvoraussetzungen sind er-
füllt:

•	 Die Planung ist gem. § 34 Abs. 5 Nr. 1 
BauGB mit einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung vereinbar (klein-
räumige Arrondierung des Siedlungs
körpers, Nutzung entspricht Umge
bungsnutzung)

•	 Weiterhin wird durch die Satzung nicht 
die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
UVP-Pflicht unterliegen, vorbereitet 
(gem. § 34 Abs. 5 Nr. 2 BauGB)

•	 Auch bestehen gem. § 34 Abs. 5 Nr. 3 
BauGB keine Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
lit. b BauGB genannten Schutzgüter.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. 
§ 13 Abs. 2 und 3 BauGB von einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von 
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informa-
tionen verfügbar sind, der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB 
und von der frühzeitigen Unterrichtung und 
Erörterung nach § 4 Abs. 1 BauGB abgese-
hen wird. 

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Gersheim stellt den zu überplanenden Be-
reich vollständig als landwirtschaftliche 
Fläche dar. Das Entwicklungsgebot gem. § 
8 Abs. 2 BauGB ist somit nicht vollständig 
erfüllt. Dennoch ist das Vorhaben, wie dar-
gelegt, mit einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung vereinbar. 
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Ut-
weiler westlich vom Ende der Bruder-Kon-
rad-Straße im Bereich einer Einmündung 
bei der HausNr. 15. 

Der Geltungsbereich der Satzung wird wie 
folgt begrenzt:

•	 im Norden und Nordosten durch den 
Gassenackerbach und darüber hinaus 
angrenzende private Grün- und 
Gartenflächen der Hansjockels-Gasse 
und der Bruder-Konrad-Straße.

•	 im Osten durch von einem landwirt-
schaftlichen Betrieb genutzten 
Hofflächen.

•	 im Süden durch einen landwirtschaftli-
chen Betrieb und einen 
Feldwirtschaftsweg

•	 im Westen durch landwirtschaftliche 
Nutzung

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung der Satzung zu ent-
nehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung,  
Eigentumsverhältnisse

Die Fläche des Geltungsbereiches befindet 
sich vollständig im Privateigentum.

Das Plangebiet stellt sich als bisher durch 
die Hofstätte genutzte Freiflächen dar. Im 
Norden und Osten des Plangebiets liegen 

landwirtschaftlich genutzte Höfe sowie 
dem Wohnzweck dienende Bebauung in-
klusive ihrer zugehörigen Grün- und 
Gartenflächen. Im Süden und im Westen 
des Plangebiets befinden sich landwirt-
schaftlich genutzte Flächen.

Das Plangebiet ist demnach geprägt durch 
die umliegende Wohnbebauung, die land-
wirtschaftlichen Höfe und den dazugehöri-
gen landwirtschaftlichen Flächen.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt nach Westen nur leicht 
ab. Daher ist nicht davon auszugehen, dass 
sich die Topografie auf die Festsetzungen 
der Satzung auswirken wird. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Luftbild mit Plangebiet; ohne Maßstab; ZORA, Z – 026/05, LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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Verkehr

Das Plangebiet ist derzeit über eine Ab-
zweigung der Bruder-Konrad-Straße er-
schlossen und somit an das öffentliche Ver-
kehrssystem angebunden.

Die übergeordnete Anbindung wird durch 
die L102 bei Peppenkum und Riesweiler 
gewährleistet. Die nächste Bushaltestelle 
liegt  etwa 300 m nördlich (Brunnen; An-
bindung via AST nach Gersheim).

Ver- und Entsorgung

Die erforderliche Ver- und Entsorgungsinf-
rastruktur ist aufgrund der bestehenden 
Bebauung in der näheren Umgebung be-
reits grundsätzlich vorhanden (Mischwas-
serkanal entsprechend dem Verlauf der 
Erschließungsstraße vorhanden; kein Trenn-
system in näherer Umgebung).

Die Schmutzwasserentsorgung kann über 
die Anbindung des Gebietes an das be-
stehende öffentliche Mischwasserkanal-
netz im Umfeld erfolgen. 

Das unbelastete Niederschlagswasser, wel-
ches auf dem Grundstück anfällt, ist soweit 
möglich vor Ort zurückzuhalten (z. B. in Zis-
ternen) und zu nutzen. Die Versickerung 
von Niederschlagswasser ist in dem 
Plangebiet nicht möglich. (Quelle: Karte zur 
potenziellen Versickerungseignung des 
LVGL, GeoPortal Saarland; Stand der Abfra-
ge: 07.02.2024). 

Allerdings kann das Niederschlagswasser 
dem nahen gelegenen Gewässer, dem Gas-
senackerbach, zugeleitet werden. Somit 
sind die Vorgaben des §49 a SWG erfüllt. 

Die Einleitung von Niederschlagswasser in 
ein oberirdisches Gewässer ist gemäß §22 
SWG erlaubnisfrei, soweit dieses nicht 
schädlich verunreinigt ist und wenn dies 
nicht durch gemeinsame Anlagen erfolgt. 
Die erforderlichen Anlagen müssen hierbei 
den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen; dies ist insbesondere 
das DWA-A 102 „Grundsätze zur Bewirt-
schaftung und Behandlung von Regenwet-
terabflüssen zur Einleitung in Oberflächen-
gewässer“.

Bei der Durchführung von Maßnahmen im 
Bereich von Anlagen des EVS Entsorgungs-
verband Saar ist zu berücksichtigen, dass 
Sammler und Bauwerke des EVS „Besonde-
re Anlagen“ im Sinne der §§ 74 und 75 
TKG sind und der Daseinsvorsorge dienen. 
An diesen Anlagen muss in unterschiedli-
chen Abständen gearbeitet (Reparatur, Er-

neuerung, Modernisierung oder Anpassung 
an den aktuellen Stand der Technik) wer-
den. In räumlicher Nähe zu Anlagen des 
EVS vorgesehene Maßnahmen müssen da-
her so geplant und durchgeführt werden, 
dass zukünftige Arbeiten des EVS an seinen 
Anlagen ohne Mehrkosten für den EVS 
möglich sind. Kosten zur Durchführung zu-
künftiger Maßnahmen des EVS für erfor-
derliche Umverlegungen sind vom jeweili-
gen Nutzungsberechtigten zu tragen.

Die konkretisierten Planungen sind vor der 
Bauausführung mit den Versorgungsträ-
gern abzustimmen. 

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Der Eigentümer ist mit konkreten Planungs-
absichten zur Entwicklung des Grundstü-
ckes an die Gemeinde herangetreten. Ziel 
der Satzung ist die kleinräumige Schaffung 
von neuem Raum zum Wohnen und Arbei-
ten in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem angrenzenden landwirtschaftlichen 
Betrieb.

Eine Betrachtung von Planungs- und 
Nutzungsalternativen bleibt demnach aus 
folgenden Gründen aus:

•	 Die Hoffläche und die nun in Rede ste-
hende Fläche sind untrennbar mitein-
ander verbunden. Die Bebauung erfolgt 
durch mit im Betrieb im Zusammen-
hang stehenden Personen.

•	 Das Plangebiet befindet sich vollstän-
dig in Privateigentum, von einer zügi-
gen Realisierung ist auszugehen.

•	 Das Plangebiet ist bereits an das öf-
fentliche Verkehrsnetz angebunden, 
Anschlussmöglichkeiten zur Ver- und 

Entsorgung sind grundsätzlich vorhan-
den. Der Erschließungsaufwand ist 
dementsprechend eher gering.

•	 Fläche bereits als Grün- und Freifläche 
durch den Hof genutzt, Inanspruchnah-
me ökologisch hochwertiger Flächen 
an anderer Stelle im Außenbereich wird 
vermieden.

•	 Das Plangebiet und die nähere Umge-
bung ist durch Wohnbebauung und 
landwirtschaftliche Nutzung geprägt. 
Die vorgesehene Nutzung fügt sich 
folglich in die städtebauliche Umge-
bung ein. In diesem Zusammenhang 
sind weder vom Plangebiet auf die um-
liegenden Nutzungen noch von der 
Umgebungsnutzung auf das Plangebiet 
negative Auswirkungen zu erwarten. 

Durch die konkreten Planungsabsichten 
und Vorgabe des Standortes erübrigt sich 
eine weiterführende Betrachtung von Pla-
nungsalternativen im Sinne der Standort-
findung.

Karte zur potenziellen Versickerungseignung des Bodens (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet,  
rot = ungeeignet, blau = Plangebiet; ohne Maßstab; Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland; Stand der Abfrage: 
07.02.2024
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Ländlicher Raum; nicht-zentraler Gemeindeteil (Nahbereich des Grundzentrums Gers-
heim)

Vorranggebiete •	 Lage am Rande eines Vorranggebietes für Landwirtschaft (VL), sowie innerhalb eines 
Vorranggebietes für Freiraumschutz (VfS); grobmaßstäbliche Darstellung bedingt ge-
wisse Unschärfe

•	 Im neuen Entwurf des LEP Lage am Rande eines Vorranggebiets für Landwirtschaft 
(VL), das Vorranggebiet für Freiraumschutz (VfS) wird aufgehoben

•	 Keine Restriktionen für das Vorhaben

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 (G 29) bedarfsgerechte kulturlandschaftstypische Orientierung der Arrondierung bzw. 
Erweiterung des Siedlungskörpers

•	 (Z 47) Die Vorranggebiete für Freiraumschutz (VFS) dienen dem Biotopverbund sowie 
der Sicherung und Erhaltung zusammenhängender unzerschnittener und unbebauter 
Landschaftsteile. Die Inanspruchnahme der VFS für Wohn-, Gewerbe- oder Freizeit-
bebauung und die Errichtung von Windkraftanlagen ist unzulässig. Das in den Vor-
ranggebieten für Freiraumschutz vorhandene ökologische Potenzial sowie die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit der Kulturlandschaft sind zu sichern. 

•	 (Z 48) In den Vorranggebieten für Freiraumschutz soll die durch Landwirtschaft ge-
prägte Kulturlandschaft gesichert und hinsichtlich ihrer Bedeutung für Landschaftsbild, 
Naherholung und Naturschutz erhalten und weiterentwickelt werden.

•	 Aufgrund der randlichen Lage des Geltungsbereichs innerhalb des Vorranggebietes 
Freiraumschutz könnte von einer maßstabsbedingten Ungenauigkeit ausgegangen 
werden. Sogar wenn der Geltungsbereich betroffen wäre, so ist anzuführen, dass das 
Freiraumschutzgebiet aufgrund der laufenden Aufstellung des neuen LEPs neu ab-
gewogen  und zurückgenommen wird. Die vorgesehene Erweiterung des landwirt-
schaftlichen Betriebs mit dem Schwerpunkt der Schaffung von Wohnraum für den 
Betriebsnachfolger ist dabei im Übrigen im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude 
und Betrieb i.S.d. § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB angemessen.

Wohneinheiten •	 1,5 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner und Jahr festgelegt

•	 Plangebiet bereits außen erschlossen (somit keine Erschließung neuer Flächen im 
Außenbereich erforderlich)

•	 keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs-
strukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebots

Einwohner 
(31.12.2023)

Bedarfs
faktor

WE-Bedarf  
bis 2035

WE-Bedarf  
bis 2040

Baulücken 
(anrechenbar
§§ 30, 33, 34 
Abs. 4 BauGB)

Anrechen-
bare Wohn-
einheiten in 
Baulücken

Bedarf  
Wohneinhei-
ten aktuell

Bedarf  
Wohneinhei-
ten aktuell

Spalten A B C1 C2 D E F1 F2

Berechnung A/1000xBx11 A/1000xBx16 Dx1,3 C1-E C2-E

Utweiler 30 1,5 ca. 0,5 ca. 0,72 0 ca. 0 1 1

Bedarfsherleitung und aktuelle Baulückenbilanzierung; keine Reserveflächen im FNP; Quelle: Gemeinde Gersheim; Landesentwicklungsplan „Siedlung“
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Kriterium Beschreibung

Landschaftsprogramm •	 Gemäß Landschaftsprogramm des Saarlandes liegt das Plangebiet innerhalb einer 
Fläche mit sehr hoher Bedeutung für den Naturschutz sowie innerhalb der ABSP-
Kernfläche 6809083, die einen großflächigen Ausschnitt aus der Kulturlandschaft mit 
Biotopkomplexen aus unterschiedlichen Lebensraumtypen (kleinere Bäche mit Quell-
bereichen; lückiger Erlen-Eschen-Weidensaum, Schilf) darstellt und landesweite Be-
deutung besitzt. Bewertungsgrund ist das Vorkommen seltener Vogelarten wie Grau-
ammer, Raubwürger, Grünspecht sowie die Tatsache, dass die Kernfläche einen reprä-
sentativen Ausschnitt aus der Kulturlandschaft darstellt. 

•	 Der Geltungsbereich, der unmittelbar an den besiedelten Bereich von Utweiler an-
grenzt, verfügt nicht über diese Qualitäten oder wertbestimmende Strukturen und 
Habitate. Damit wird die naturschutzfachliche Bedeutung der ABSP-Kernfläche 
6809083 planbedingt nicht erheblich beeinträchtigt.

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Regionalpark •	 Lage im Regionalpark Saar

•	 Keine konkreten Entwicklungs- oder Pflegebestimmungen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Naturparks, Biosphärenreservate 

•	 Lage im Biosphärenreservat Bliesgau (keine Kern- und Pflegezonen betroffen)

•	 Das am nächsten gelegene Schutzgebiet ist das ca. 150 m nordwestlich des Gel-
tungsbereich liegende Landschaftsschutzgebiet „LSG-L_6_07_07 LSG in Gersheim“.

•	 Keine Restriktionen für das Vorhaben

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäo-
logisch bedeutende Landschaften nach 
§ 6 SDSchG oder in amtlichen Karten 
verzeichnete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Geschützte Biotope/FFH-Lebensraumtypen 
gemäß Anhang I der FFH-RL

•	 Laut Geoportal Saarland sowie eigener Begehungen vor Ort befinden sich im Gel-
tungsbereich keine geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG und/oder § 22 SNG. 
Westlich und nordwestlich grenzt das amtlich biotopkartierte BT-6809-0459-2020 
bei dem es sich um eine feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis 
alpinen Stufe und damit um den FFH-LRT 6430 handelt. Fast identisch damit ist das 
kartierte geschützte Biotop GB-6809-0107-2020, das neben der Hochstaudenflur 
auch einen Quellbach mit einem lückigen Weiden-Ufergehölz aufweist. Beide kartier-
ten Biotope werden vorhabenbedingt weder beansprucht noch beeinträchtigt.

Artnachweise nach Geoportal des 
Saarlandes

•	 Laut Geoportal des Saarlandes wurden im Umfeld des Geltungsbereichs die beiden 
artenschutzrechtlich relevanten Vogelarten Rebhuhn und Raubwürger sowie die bei-
den Heuschreckenarten Feldgrille und Weinhähnchen nachgewiesen. Alle vier Arten 
finden im Bereich des Geltungsbereichs keine für sie geeigneten Lebensräume vor.

Biotopverbund •	 Der Geltungsbereich hat aufgrund seiner geringen Größe, Biotopstruktur und Lage in 
unmittelbarer Nähe des Siedlungsrands von Utweiler keine Bedeutung für den lan-
desweiten oder regionalen Biotopverbund.

Andere Naturgüter •	 Das Plangebiet weist einen Löschwasserteich und einen von Binsen gesäumten tem-
porär Wasser führenden Graben, darüber hinaus aber keine natürlichen Oberflächen-
gewässer auf. Unmittelbar nördlich grenzt der von einem lückigen alten Weiden-Ufer-
gehölz gesäumte Gassenackerbach an. Zu diesem dürfen bauliche Anlagen innerorts 
nur in mehr als 5 m Entfernung, außer Orts in mehr als 10 m Abstand errichtet wer-
den. Die lokalen zum Teil staunassen und grundwasserbeeinflussten Böden sind 
durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung vorbelastet. Die Fläche ist Teil eines 
lokal bedeutsamen Kaltluftentstehungs- und -transportgebiets.

•	 Der Uferabstand zum Gassenackerbach ist als Grünfläche festgesetzt.
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Kriterium Beschreibung

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 
BNatSchG)

Im Rahmen der Planung sind Gehölzstrukturen betroffen. Zum Schutz wild lebender Tie-
re und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Oktober bis 28. Februar einzu-
halten.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach § 19 i. V. m. dem USchadG, 
Verbotstatbestand nach § 44 BNatschG 

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten d. h. alle 
streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Biotop- / Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

•	 Beim Plangebiet handelt es sich um eine von einer artenarmen intensiv genutzten 
Wiese frischer bis wechselfeuchter Standorte geprägten Ortsrandfläche. Weitere und 
kleinere Flächen werden von einer durchgewachsenen Obstbaumbrache mit zum Teil 
abgängigen Obstbäumen, die Höhlen und abplatzende Rinden aufweisen und Brom-
beergebüsch, dem Löschwasserteich mit Strauchhecken und einem temporär Wasser 
führenden Graben eingenommen. Die Bäume in den Strauchhecken entsprechen der 
Entwicklungsstufe Stangenholz bis schwaches Baumholz und weisen keine Höhlen 
oder abplatzende Rinden auf. Damit haben lediglich die 6 Obstbäume potenzielle 
Funktion als Quartiere für Fledermäuse und/oder Höhlenbrüter wie Gartenrot-
schwanz. Damit kommen im Plangebiet keine Geschützten Biotope oder FFH-Lebens-
raumtypen gemäß Anhang I der FFH-RL vor.

•	 Bei der im März 2024 durchgeführten Begehung wurden bis auf ein Elsternest keine 
Nester oder Horste im Plangebiet vorgefunden. Die Intensivwiese wird von Ampfer-
arten (Rumex acetosa, R. crispus, R. obtusifolius), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium), Scharfem und Kriechendem Hah-
nenfuß (Ranunculus acris, R. repens), Wiesen-Labkraut (Galium album), Wiesen-
Schaumkraut (Cardamine pratensis) und Löwenzahn (Taraxacum officinalis agg.) und 
Knäuelgras (Dactylis glomerata) aufgebaut.

Vorbelastungen

•	 Der Geltungsbereich ist durch die intensive Grünlandnutzung sowie die 
Umgebungsnutzung - unmittelbar südlich grenzt ein größerer Bauernhof an - durch 
visuelle Unruhe und Lärm mittel bis stark vorbelastet.

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten 

•	 Aufgrund des nutzungsbedingten hohen Störpotentials kommt den o.g. Biotoptypen 
und Habitaten generell einen geringe Bedeutung als Lebensraum oder Teillebens-
raum für artenschutzrechtlich relevante Arten zu.

•	 Das Plangebiet bietet einen kleinen Lebensraum für häufig vorkommende, weit ver-
breitete und störungsunempfindliche Vogelarten der Hecken, während das Vorkom-
men seltener und störungsempfindlicher Vogelarten aufgrund der oben genannten 
Vorbelastungen ausgeschlossen werden kann.

•	 Die Höhlen und abplatzende Rinden aufweisenden 6 Obstbäume stellen potenzielle 
Sommer- oder Männchenquartiere für Fledermäuse und Brutmöglichkeiten für Höh-
lenbrüter wie Gartenrotschwanz dar. Essentielle Lebensräume für Reptilien und Am-
phibien sind nicht vorhanden.
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Kriterium Beschreibung

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

•	 Aufgrund der geringen bis fehlenden Eignung des Plangebiets als Lebensraum für 
artenschutzrechtlich relevante Arten kann bei Einhaltung der gesetzlichen Rodungs-
zeiträume (01.03. bis 30.09.) das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG vermieden werden. 

•	 Vor Durchführung von Rodungsarbeiten oder andere Maßnahmen zur Baufeldfrei-
machung werden die Obstbäume, falls sie gefällt werden müssten auf mögliche 
Quartiere und/oder auf Besatz (u.a. Fledermäuse) kontrolliert. Je nach Ergebnis wer-
den in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde weiterführende Maß-
nahmen zur Vermeidung, CEF- oder Umsiedlungsmaßnahmen durchgeführt. Dies 
wird per Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB gesichert.

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL oder nach Landes- oder Bundesnaturschutz-
gesetz pauschal Geschützte Biotope sind planbedingt nicht betroffen.

Da dem Geltungsbereich zudem keine essentielle Bedeutung als Lebensraum i.S.d. § 19, 
Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG zugewiesen werden kann, das Vorkommen entsprechender Arten 
nicht zu erwarten ist oder im Falle der hier potenziell vorkommenden Arten(gruppen) eine 
Verschlechterung des Erhaltungszustands lokaler Populationen vor allem aufgrund der 
geringen Flächengröße der Lebensräume sowie deren geringen Habitatqualitäten nicht 
prognostiziert wird, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 
nicht zu erwarten. Damit ist eine behördliche Freistellung von der Umwelthaftung vor-
liegend möglich.

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Fläche für Landwirtschaft (Quelle: Flächennutzungsplan Gemeinde Gers-
heim)

•	 Das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit nicht vollständig erfüllt.

Bebauungsplan Für das Plangebiet existiert derzeit kein Bebauungsplan. Dementsprechend ist die pla-
nungsrechtliche Zulässigkeit aktuell nach den Vorgaben des § 35 BauGB zu beurteilen.

Sonstiges

Starkregen •	 Die Gemeinde Gersheim hat 2021 ein Starkregenkonzept in Auftrag gegeben, es lie-
gen jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine gezielten Maßnahmen für die Fläche 
der Satzung vor. Entsprechende Vorkehrungen sind bei der Detailplanung zu beach-
ten.
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•	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflä-
chenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung vor-
sorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen, gegebenenfalls sollten für die mög-
lichen Starkregenereignisse Überflutungsmulden angelegt werden. Nach Möglichkeit 
sind die Mulden gleichzeitig mit dem Anlegen von Grünflächen miteinander zu kom-
binieren. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen Überflutungen sind 
während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der Ge-
fährdung durch Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer 
Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des 
ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 
nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung

Dorfgebiet

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 5 
BauNVO

Mit der Festsetzung der Art der baulichen 
Nutzung im Sinne eines Dorfgebiets gem.  
§ 5 BauNVO werden die notwendigen 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Bebauung des Grundstücks geschaffen.

Die direkte Umgebung ist ebenfalls durch-
dörflich geprägte Wohnnutzung und land-
wirtschaftliche Nutzungen geprägt. Im 
Dorfgebiet gilt gem. § 5 Abs. 1 S. 2 BauNVO 
die Vorrangklausel zur Rücksichtnahme auf 
die Entwicklungsmöglichkeiten landwirt-
schaftlicher Betriebe, wodurch die Belange 
des Bestandsbetriebes aus Sicht der Ge-
meinde mit dem angemessenen Gewicht 
gegenüber heranrückender Wohnbebauung 
berücksichtigt wird.

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Katalogs des Dorfgebiets an diesem Stand-
ort realisierungsfähig. Insbesondere Tank-
stellen haben üblicherweise ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen und sind auf eine gute 
Erreichbarkeit angewiesen. 

Einzelhandel wird aufgrund der geringen 
Einwohnerzahl Utweilers, sowie aufgrund 
der daraus resultierenden Funktion im Nah-
versorgungs-Gefüge der Gemeinde Gers-
heim grundsätzlich ausgeschlossen. Aus-
nahmsweise ist das Sortiment land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse zulässig, 
um den ansässigen Betrieben Utweilers ge-
recht zu werden.

Zur Verhinderung nachteiliger Auswirkun-
gen auf die Wohnnutzung sowie auf die 
Wohnruhe und -qualität werden zusätzlich 
Vergnügungsstätten ausgeschlossen. 

Vernügungsstätten und Tankstellen sind 
darüber hinaus aus gestalterischen Aspek-
ten nicht integrierbar. An anderer Stelle im 
Gemeindegebiet sind geeignetere Standor-
te für diese Nutzung vorhanden.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 
Abs. 1 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse

Die Höhenentwicklung wird über die Fest-
setzung der Zahl der Vollgeschosse gere- 
gelt. Diese dient zur eindeutigen Bestim-
mung der zulässigen Geschosszahl und ge-
währleistet ein widerspruchsfreies Einfügen 
in die nähere Umgebung. Die bauliche Ent-
wicklung im Bebauungszusammenhang 
wird unterstützt.

Als Vollgeschosse gelten gem. § 20 Abs. 1 
BauNVO die Geschosse, die nach landes- 
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind 
oder auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse be- 
läuft sich auf maximal 2. Sie orientiert sich 
an der bestehenden Bebauung in der nähe-
ren Umgebung und ermöglicht die Wah-
rung des städtebaulichen Charakters sowie 
das harmonische Einfügen des Gebäudes in 
den Bestand.

Einer gegenüber dem Bestand unverhält-
nismäßigen überdimensionierten Höhen

entwicklung wird vorgebeugt. Eine Beein-
trächtigung des Orts- und Landschaftsbildes 
kann ausgeschlossen werden.

Grundflächenzahl (GRZ)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 im Be-
reich des Dorfgebietes (MD) unterschreitet 
gemäß § 17 BauNVO den Orientierungs-
wert für die bauliche Nutzung dieses Ge-
biete. Die Festsetzung wird in Anlehnung 
an die Bestandsbebauung festgesetzt. 

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
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• Der Gemeinderat hat am __.__.____ die Einlei-
tung des Verfahrens zur Aufstellung der Satzung 
„Bebauung Langgärten Utweiler“ gem. § 34 Abs. 4 
Nr. 3 BauGB im Ortsteil Utweiler beschlossen (§ 2 
Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, das Verfahren zur Aufstellung der 
Satzung einzuleiten, wurde am __.__.____ orts-
üblich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

 Gersheim, den __.__.____

 ________________

Der Bürgermeister   

• Die Aufstellung der Satzung wird gem. § 13 BauGB 
im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Gem. 
§ 13 Abs. 3 BauGB wird eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB nicht durchgeführt.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurden 
gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH übertra-
gen.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Gersheim hat in 
seiner Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebil-
ligt und die Veröffentlichung der Satzung im Inter-
net, inklusive einer Auslegung beschlossen  (§ 13 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf der Satzung, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie 
der Begründung, wurde in der Zeit vom __.__.____ 
bis einschließlich __.__.____ im Internet veröf-
fentlicht und zur Ansicht und zum Herunterladen 
bereitgehalten  (§ 13 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 
BauGB).

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können und dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über die Satzung unberücksichtigt bleiben können, 
am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§ 13 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§ 13 BauGB i.V.m.  § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ih-
nen wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur 
Stellung nahme eingeräumt.

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange sowie der Nachbarge-
meinden Anregungen und Stellungnahmen ein. Die 
Abwägung der vorgebrachten Bedenken und An-
regungen erfolgte durch den Gemeinderat am 
__.__.____.  

• Aufgrund der im Rahmen der Beteiligung einge-
gangenen Stellungnahmen wurde der Entwurf der 
Satzung überarbeitet und ergänzt.

• Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die erneute 
Veröffentlichung der Satzung im Internet, inklusive 
einer Auslegung beschlossen (§  13 BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 3 S. 2 BauGB).

• Der Entwurf der Satzung, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie 
der Begründung, wurde in der Zeit vom __.__.____ 
bis einschließlich __.__.____ im Internet erneut 
veröffentlicht und zur Ansicht und zum Herunterla-
den bereitgehalten  (§ 13 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB). Zusätzlich fand eine erneute öffentliche 
Auslegung statt.

• Ort und Dauer der erneuten Veröffentlichung im 
Internet und der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Stellungnahmen während der Veröffent-
lichungsfrist von jedermann elektronisch per Mail, 
oder bei Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift 
abgegeben werden können und dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über die Satzung unberücksichtigt 
bleiben können, am __.__.____ ortsüblich be-
kannt gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 3 
S. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der erneuten Ver-
öffentlichung im Internet / Auslegung elektronisch 
benachrichtigt (§  13 BauGB i.V.m.  § 3 Abs. 2 
BauGB und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ 
zur Stellung nahme und ihre möglichen Auswirkun-
gen eingeräumt.

• Während der erneuten elektronischen Beteiligung, 
Veröffentlichung im Internet / Auslegung gingen 
seitens der Öffentlichkeit, der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden Anregungen und Stellungnah-
men ein. Die Abwägung der vorgebrachten Beden-
ken und Anregungen erfolgte durch den Gemeinde-
rat am __.__.____. Das Ergebnis wurde denjeni-
gen, die Anregungen und Stellungnahmen vorge-
bracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB). 

• Der Gemeinderat hat am __.__.____ die Satzung 
beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Die Satzung be-
steht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text-
teil (Teil B) sowie der Begründung.

• Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Gersheim, den __.__.____

Der Bürgermeister 

   

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, 
ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechtsfolgen des § 
12 Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung, be-
stehend aus der Plan zeich nung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft (§ 10 
Abs. 3 BauGB).

Gersheim, den __.__.____

Der Bürgermeister 

VERFAHRENSVERMERKEHINWEISE
Verfahren
• Die Satzung wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB aufgestellt. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 

BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Artenschutz
• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es grundsätzlich verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von 

Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen.

Denkmalschutz
• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. Auf 

die Anzeigepfl icht von Bodenfunden  und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDSchG) wird hinge-
wiesen. Zudem wird auf § 28 SDSchG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

Bodenschutz
• Eine Überprüfung des Geltungsbereiches des o. g. BP mit dem Kataster für Altlasten und altlastverdächtigen 

Flächen des Saarlandes hat ergeben, dass dieser derzeit nicht im Kataster erfasst ist. Das Kataster erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität und wird ständig fortgeschrieben. Sollten sich während 
der Durchführung späterer Baumaßnahmen im nachgeordneten Verfahren dennoch Anhaltspunkte über 
schädliche Bodenveränderungen ergeben, hat der Eigentümer / Bauherr gem. § 2 Abs. 1 Saarländisches 
Bodenschutzgesetz (SBodSchG) unverzüglich die zuständige untere Bodenschutzbehörde zu informieren und 
die erforderlichen Maßnahmen abzusprechen.

Kampfmittel
• Seit dem 30.06.2022 erfolgen in Satzungsverfahren keine Bewertungen des Kampfmittelbeseitigungsdiens-

tes mehr zur Gefahr von Bauvorhaben zur Vorhandensein von Kampfmitteln / Munitionsfunden. Dies ist im 
Zuge der weiteren Detailplanung eigenverantwortlich bei der Fachbehörde anzufragen oder eine Klärung 
durch eine zu beauftragende Fachfi rma herbeizuführen.

Erneuerbare Energien
• Es sind die zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf Baugenehmigung oder Genehmigungsfreistellung jeweils 

geltenden Vorschriften zur Installation erneuerbarer Energien zu beachten, welche über die Vorgaben dieses 
Bebauungsplans hinausgehen können (s. auch LBO zu PV-ready-Pfl icht, PV auf Dächern gewerblicher Ge-
bäude, Überdachung gewerblicher Stellplätze, etc.)..

Starkregen

• Die Gemeinde Gersheim hat 2021 ein Starkregenkonzept in Auftrag gegeben, es liegen jedoch zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt keine gezielten Maßnahmen für die Fläche der Satzung vor. Entsprechende Vorkehrun-
gen sind bei der Detailplanung zu beachten.

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächen-
planung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen, gegebenenfalls sollten für die möglichen 
Starkregenereignisse Überflutungsmulden angelegt werden. Nach Möglichkeit sind die Mulden gleichzeitig 
mit dem Anlegen von Grünflächen miteinander zu kombinieren. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch 
Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß 
§ 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaß-
nahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

Entwässerung

• Die Schmutzwasserentsorgung kann über die Anbindung des Gebietes an das bestehende öffentliche 
Mischwasserkanalnetz im Umfeld erfolgen. 

• Die Versickerung von Niederschlagswasser ist in dem Plangebiet nicht möglich. (Quelle: Karte zur potenziel-
len Versickerungseignung des LVGL, GeoPortal Saarland; Stand der Abfrage: 07.02.2024). Allerdings kann 
das Niederschlagswasser dem nahen gelegenen Gewässer, dem Gassenackerbach, zugeleitet werden. So-
mit sind die Vorgaben des §49 a SWG erfüllt. Die Einleitung von Niederschlagswasser in ein oberirdisches 
Gewässer ist gemäß §22 SWG erlaubnisfrei, soweit dieses nicht schädlich verunreinigt ist und wenn dies 
nicht durch gemeinsame Anlagen erfolgt. Die erforderlichen Anlagen müssen hierbei den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik entsprechen; dies ist insbesondere das DWA-A 102 „Grundsätze zur Bewirt-
schaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer“.

EVS Entsorgungsverband Saar

• Bei der Durchführung von Maßnahmen im Bereich von Anlagen des EVS Entsorgungsverband Saar ist zu 
berücksichtigen, dass Sammler und Bauwerke des EVS „Besondere Anlagen“ im Sinne der §§ 74 und 75 
TKG sind und der Daseinsvorsorge dienen. An diesen Anlagen muss in unterschiedlichen Abständen ge-
arbeitet (Reparatur, Erneuerung, Modernisierung oder Anpassung an den aktuellen Stand der Technik) 
werden. In räumlicher Nähe zu Anlagen des EVS vorgesehene Maßnahmen müssen daher so geplant und 
durchgeführt werden, dass zukünftige Arbeiten des EVS an seinen Anlagen ohne Mehrkosten für den EVS 
möglich sind. Kosten zur Durchführung zukünftiger Maßnahmen des EVS für erforderliche Umverlegungen 
sind vom jeweiligen Nutzungsberechtigten zu tragen.

Telekom Deutschland GmbH

• Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Bei der Bauausführung ist darauf zu 
achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus be-
trieblichen Gründen (z.B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikations-
linien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten 
sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabel-
ziehfahrzeugen angefahren werden können.

• Bei Konkretisierung der Planungen ist eine Planauskunft und Einweisung von Seiten der Telekom einzufor-
dern: Deutsche Telekom Technik GmbH Zentrale Planauskunft Südwest Chemnitzer Str. 2 67433 Neustadt 
a.d. Weinstr. E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu be-
achten.

Pfalzwerke Netz AG

• Alle Maßnahmen innerhalb des Schutzstreifens der vom Mast Nr. 800542 Richtung Norden vom Geltungs-
bereich wegführenden 20-kV-Mittelspannungsfreileitung – welcher in der Planzeichnung nicht zeichnerisch 
dargestellt ist – sind in Bezug auf einzuhaltende Sicherheitsabstände, mit dem Leitungsbetreiber abzuklä-
ren und bedürfen aufgrund der zugrunde liegenden Leitungsrechte dessen ausdrücklicher Zustimmung. 
Hierzu sind alle genehmigungsbedürftigen/ -freien Vorhaben dem Leitungsbetreiber vorzulegen. Das Erfor-
dernis von Maßnahmen zur Sicherung/Änderung der 20-kV-Mittelspannungskabelleitung im Zusammen-
hang mit Erschließungs- und Baumaßnahmen ist frühzeitig mit dem Leitungsbetreiber abzuklären.

• Im Geltungsbereich befinden sich unter- und oberirdische Versorgungseinrichtungen Strom der Pfalz-
werke Netz AG. Diese sind nur teilweise zeichnerisch ausgewiesen. Die tatsächliche Lage aller 
Versorgungseinrichtungen ergibt sich allein aus der Örtlichkeit. Das Erfordernis von Maßnahmen zur Siche-
rung/Änderung von Versorgungseinrichtungen Strom im Zusammenhang mit Erschließungs- und Baumaß-
nahmen ist frühzeitig mit dem Leitungsbetreiber abzuklären. Der Träger der Versorgung des Plangebiets mit 
elektrischer Energie ist darüber hinaus für Planung und Bau zur Erweiterung/ Anpassung des bestehenden 
Leitungsnetzes frühzeitig über den Beginn und Ablauf der Erschließungs- und Baumaßnahmen zu unter-
richten.

• Vor der Durchführung von Arbeiten auf den Grundstücken und bei Projektierung baulicher Anlagen muss 
sich der Bauherr/Eigentümer mit dem zuständigen Versorgungsträger in Verbindung setzen, um sich über 
die genau örtliche Lage dieser Anschlussleitungen zu erkundigen, damit Sach- und Personenschäden ver-
mieden werden können.

• Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdischer Versorgungslei-
tungen sind die Abstandsvorgaben der geltenden technischen Rege/werke (z.B. ,,Merkblatt Bäume, unter-
irdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen) zu beachten. 
Bei Nichteinhaltung der dort angegeben Abstandsvorgaben sind auf Kosten des Verursachers, in Absprache 
mit dem jeweiligen Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von 
Trennwänden) zu treffen.

• Zur Abstimmung von Erschließungs- und Baumaßnahmen, sowie von evtl. erforderlich werdenden Siche-
rungsmaßnahmen an den Versorgungseinrichtungen, bittet der Netzbetreiber um frühzeitige Kontaktauf-
nahme mit dem nachstehend aufgeführten Ansprechpartner:

• Erschließung und Baumaßnahmen: Pfalzwerke Netz AG Netzbau Ortsnetzbau West Herr Rainer Krupp 
Standort Homburg Telefon: 06841 906 - 313 Jägerhausstraße 73 Telefax: 06841 906 - 350 66424 Hom-
burg Rainer.Krupp@pfalzwerke-netz.de

• Für Sicherungsmaßnahmen: Pfalzwerke Netz AG Netzservices Netzteam Saarpfalz Standort Homburg Jäger-
hausstraße 73, 66424 Homburg NT-HOM@pfalzwerke-netz.de

Stadtwerke Bliestal GmbH 

• Der Löschwasserbedarf kann aus den im Plangebiet liegen-den Versorgungsleitungen nicht sichergestellt 
werden. Gemäß den Anforderungen des DVGW- Arbeitsblatt W 405 stehen weniger als 48 m3/h zur Ver-
fügung.

Normen, Richtlinien und Gesetze

• Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien und Gesetze ist im Bauamt der Gemeinde Gersheim mög-
lich.

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen der Satzung gelten u. a. folgende Gesetze und 
Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 189).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 19. Februar 2025 
(Amtsbl. I S. 369_2).

• Kommunalselbstverwaltungsgesetz des Saarlandes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 
1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 4. Dezember 2024 (Amtsbl. 
I S. 1086, 1087)

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 08. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. 
2018, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 260 
des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. I S. 1994), zuletzt geändert durch 
Artikel 173 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 5 BAUNVO

Siehe Plan.
Gemäß § 5 BauNVO wird als Art der baulichen 
Nutzung ein Dorfgebiet festgesetzt.

zulässig sind: gem. § 5 Abs. 2 BauNVO

1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen und 
Wohngebäude,

2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit 
entsprechenden Nutzgärten und landwirtschaft-
liche Nebenerwerbsstellen,

3. sonstige Wohngebäude,
4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung 

land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse,
5. Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes,
6. sonstige Gewerbebetriebe,
7. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für 

kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke,

8. Gartenbaubetriebe.

ausnahmsweise zulässig sind gem. § 5 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO

1. Einzelhandelsbetriebe, soweit sie dem Verkauf 
land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse die-
nen.

nicht zulässig sind gem. § 5 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO

1. Tankstellen.

nicht zulässig sind gem. § 5 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO

1. Einzelhandelsbetriebe, soweit sie nicht dem 
Verkauf land- und forstwirtschaftlicher 
Erzeugnisse dienen.

nicht zulässig sind gem. § 5 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO:

1. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 
Nummer 2 BauNVO.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und Abs. 4 BauNVO auf 
0,4 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind die Grund-
fl ächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfl äche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird,

mitzurechnen.

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festge-
setzte GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahrten, durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO und durch bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfl äche, durch die das Baugrundstück le-
diglich unterbaut wird (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) 
bis zu einer GRZ von 0,6 überschritten werden.

2.2 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO

Siehe Plan. 

Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO als Höchstmaß 
festgesetzt. Es sind maximal 2 Vollgeschosse zulässig.

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

Siehe Plan.

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO 
dürfen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze 
nicht überschreiten. Demnach sind die Gebäude 
innerhalb des im Plan durch Baugrenzen definierten 
Standortes zu errichten (siehe zu Einschränkungen die 
Festsetzungen zur Freihaltung der Maststandortfläche 
und 20-KV-Mittelspannungsleitung). Ein Vortreten 
von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann 
zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind  
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend.

Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind 
oder zugelassen werden können.

4. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNEINHEITEN JE WOHNGEBÄUDE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB 

Siehe Plan.

Es sind je Wohn gebäude maximal 2 Wohneinheiten 
zulässig.

5. PRIVATE GRÜNFLÄCHE UND FLÄCHEN, DIE 
VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND, 
UND IHRE NUTZUNG, HIER: 
GEWÄSSERRANDSTREIFEN 
GASSENACKERBACH
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10, NR. 15 UND ABS. 6 
BAUGB

Siehe Plan.

Gemäß § 56 SWG ist das Errichten baulicher Anlagen 
innerhalb eines Bereichs von bis zu 10 Metern ab der 
Uferlinie untersagt. Der Gewässerrandstreifen ist naturnah 
zu bewirtschaften.

6. NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHE, HIER: 
FREIHALTEBEREICH MASTSTANDORT NR. 
8000542
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Siehe Plan.

Zur Sicherung des verbleibenden Maststandortes mit 
der Nr. 800542 der 20-kV-Mittelspannungsfreileitung 
ist ein Umkreis im Radius von 8,0 m als Freihaltebereich 
festgesetzt. In diesem Freihaltebereich sind alle lei-
tungsgefährdenden Maßnahmen unzulässig.
Als leitungsgefährdend gelten hier insbesondere die 
Errichtung von Gebäuden / sonstigen baulichen 
Anlagen, Einfriedungen, Zufahrten, Abgrabungen 
und Aufschüttungen oder Anpflanzungen sowie alle 
ober- und unterirdischen Verrichtungen, welche die 
Zugänglichkeit der Masten einschränken oder deren 
Standsicherheit beeinflussen.

7. NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHE, HIER: 
SCHUTZSTREIFEN 20-KV-MITTELSPAN-
NUNGSKABELLEITUNG 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10

Siehe Plan.

Innerhalb des Schutzstreifens der 20-kV-Mittelspan-
nungskabelleitung ist die Herstellung von baulichen 
Anlagen und Nebenanlagen sowie die Anpflanzung 
von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern, sowie 
alle ober- und unterirdischen leitungsgefährdenden 
Maßnahmen unzulässig. Auch dürfen Wurzeln nicht 
in den Schutzstreifen hineinragen und damit die 
Betriebssicherheit beeinträchtigen

8. VERSORGUNGSFLÄCHE, HIER: FLÄCHE FÜR 
ANLAGEN ZUR VERTEILUNG VON STROM 
(MASTSTANDORT NR. 8000542)
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB

Siehe Plan.

Die tatsächliche Lage des Maststandortes Nr. 
8000542 der Pfalzwerke Netz AG ergibt sich allein 
aus der Örtlichkeit.

9. FÜHRUNG VON UNTERIRDISCHEN 
VERSORGUNGSANLAGEN, HIER: 
ABWASSERANLAGE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan.

Im Plangebiet befi nden sich Abwasseranlagen des EVS 
Entsorgungsverband Saar.“

10. FÜHRUNG VON UNTERIRDISCHEN VERSOR-
GUNGSLEITUNGEN, HIER: 20-KV-MITTEL-
SPANNUNGSKABELLEITUNG 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (§ 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO)

TEIL A: PLANZEICHNUNG

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch 
Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die 
Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte 
entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet 
werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige 
Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage: 07.02.2024

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

MD DORFGEBIET (MD)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 5 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL GRZ
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 ABS. 1 BAUNVO)

II ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (HÖCHSTMASS)
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

2 WE HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN JE WOHNGEBÄUDE
(§ 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)

FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND, UND IHRE NUTZUNG, HIER: GEWÄSSERRANDSTREIFEN GASSENACKERBACH
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB)

NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE, HIER: FREIHALTEBEREICH MASTSTANDORT / FREIHALTEBEREICH 20-KV-MITTELSPANNUNGS KABELLEITUNG
(GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB)

VERSORGUNGSFLÄCHE, HIER: FLÄCHE FÜR ANLAGEN ZUR VERTEILUNG VON STROM (MASTSTANDORT)
(GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB)

FÜHRUNG VON UNTERIRDISCHEN VERSORGUNGSANLAGEN, HIER: ABWASSERANLAGE / 20-KV-MITTELSPANNUNGSKABELLEITUNG
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

PG PRIVATE GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

Art der bauli-
chen Nutzung

Grundfl ächen-
zahl

Zahl der Voll-
geschosse

-Wohnungen im 
Wohngebäude

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

11. FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM 
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND 
LANDSCHAFT

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB
Innerhalb der festgesetzten Fläche ist der be-
stehende Löschwasserteich, inklusive Ufervegetation 
und Gehölzen zu erhalten.

Vor Durchführung von Rodungsarbeiten oder andere 
Maßnahmen zur Baufeldfreimachung sind die Obst-
bäume, falls sie gefällt werden müssten auf mögliche 
Quartiere und/oder auf Besatz (u.a. Fledermäuse) zu 
kontrollieren. Je nach Ergebnis sind in Abstimmung 
mit der zuständigen Naturschutzbehörde weiterfüh-
rende Maßnahmen zur Vermeidung, CEF- oder Um-
siedlungsmaßnahmen durchzuführen.

Je Gebäude sind mind. zwei Nisthilfen für Gebäude-
brüter (Vögel / Fledermäuse) zu installieren, dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu 
ersetzen. Dies kann beispielsweise in Form von Höh-
lenbrüterkästen oder konstruktiv durch Einbausteine, 
in der Fassade erfolgen.

Beleuchtungen an Straßen und Wegen, Außenbe-
leuchtungen baulicher Anlagen und Grundstücke 
sowie beleuchtete oder lichtemittierende Werbe-
anlangen sind i.S.d. § 41a BNatschG technisch und 
konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu 
versehen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflan-
zen wild lebender Arten vor nachteiligen Auswirkun-
gen durch Lichtimmissionen geschützt sind.

Als Ausgleichsmaßnahme wird je Grundstück die An-
pflanzung von zwei Obstbaum-Hochstämmen fest-
gesetzt. Vorzusehen sind alte einheimische Sorten 
(Pflanzqualität Hochstamm, 3xv, mB, StU 12-14 cm, 
Sicherung mit 3-Bock). Die Bäume werden in den 
ersten 10 Standjahren einem jährlichen Erziehungs-
schnitt unterzogen, um ein stabiles Kronengerüst 
aufzubauen.

Großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf denen 
Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen 
(Schottergärten), sind nicht zulässig. Wasserdichte 
oder nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, 
Vlies) sind nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser 
gefüllten Flächen zulässig. Mineralische Splitabde-
ckungen ohne zusätzliches Vlies und Folie, die sich 
z.B. trockenresistenten und insektenfreundlichen 
Beeten oder Gartenanlagen unterordnen, sind er-
laubt.

Für jedes Baugrundstück ist ein Rückhaltevolumen 
von mindestens 50 Litern pro Quadratmeter abfluss-
wirksamer Fläche zu schaffen. Das Rückhaltevolu-
men ist durch den Einsatz von Retentionszisternen, 
unterirdischen Speicherstrukturen oder ähnlichen 
Anlagen zu realisieren. Zisternen sind mit einem 
Drosselabfluss und einem Notüberlauf auszustatten, 
die eine kontrollierte Abgabe an die örtliche Kanali-
sation ermöglichen.

12. MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHT 
ZUGUNSTEN DES NETZBETREIBERS ZU 
BELASTENDE FLÄCHE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB

Die zu belastende Fläche ist deckungsgleich mit der 
nicht überbaubaren Grundstücksfläche, hier Schutz-
streifen gem.§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB zugunsten der 
20-kV-Mittelspannungskabelleitung.

Die tatsächliche Lage und somit auch die Leitungs-
rechte des Netzbetreibers ergeben sich allein aus der 
Örtlichkeit.

13. ANPFLANZUNGEN VON BÄUMEN, STRÄU-
CHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten, Terrassen 
oder Wege benötigt werden, sind unversiegelt zu be-
lassen und vegetativ anzulegen. Diese Flächen  sind 
als begrünte Gartenflächen anzulegen, sofern sie 
nicht für Zufahrten, Stellplätze, Wege oder weitere 
Gestaltungselemente benötigt werden. Zulässig sind 
alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine anspre-
chende Durchgrünung und eine harmonische und 
optisch ansprechende Einbindung in das umgebende 
Landschafts- und Siedlungsbild zu erreichen. 

Für die Hochstämme können folgende Arten verwen-
det werden:
• Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
• Feldahorn (Acer campestre)
• Großlaubige Mehlbeere (Sorbus aria)
• Silberlinde (Tilia tomentosa)
• Spitzahorn (Acer platanoides)
• Winter-Linde (Tilia cordata)
• Vogelkirsche (Prunus avium)

• Hochstämmige Obstbäume

Geeignete Sorten von hochstämmigen Obstbäu-
men sind ausführlich in der Broschüre „Obstsorten 
für den Streuobstbau in Rheinland-Pfalz“ (2018) 
(https://www.streuobst-verbindet.de/wp-content/
uploads/2021/10/Streuobst_Sortenliste_RLP_2018.
pdf) in der Liste mit empfehlenswerten Apfel- und 
Birnensorten des Verbandes der Gartenbauver-
eine Saarland (www.gartenbauvereine.de/saar-
land_rheinland-pfalz/index.php/streuobstsorten) und 
in der Broschüre „Apfelsorten im Saarland“ des für 
Umwelt zuständigen Ministeriums des Saarlandes 
beschrieben. 

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpflanzt, 
mind.14-16 cm Stammumfang (StU) gemessen in 
1 m Höhe. Bei beengten Platzverhältnissen sind 
klein- oder schmalkronige Sorten zu verwenden. 
Bei allen Baumpfl anzungen sind die Empfehlungen 
der FLL (Empfehlungen für Baumpfl anzungen, Teil 
1 - Planung, Pfl anzarbeiten, Pfl ege, 2. Ausgabe 2015; 
Teil  2 Standortvorbereitungen für Neupfl anzungen, 
Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, 
Bauweisen und Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die 
Gütebestimmungen für Baumschulpfl anzen) ebenso 
wie die einschlägigen DIN-Normen (DIN 18916 - 
Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Pfl anzen und 
Pfl anzarbeiten) zu beachten.

14. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

Im Geltungsbereich richtet sich die Vorhabenzulässigkeit nach den Maßstäben des § 34 BauGB, sofern diese 
Satzung keine die Maßstäbe ersetzenden Festsetzungen trifft.

MD
GRZ
0,4

II 2 WE
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Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
und baulichen Anlagen unterhalb der Ge-
ländeoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird, bis zu einer 
GRZ von 0,6 überschritten werden.

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich unterge-
ordnete Nebenanlagen wie Stellplätze zu 
einem höheren Maß der baulichen Nutzung 
führen werden. Unvertretbaren Versiege-
lungen durch Hauptgebäude wird damit 
begegnet, die anteilsmäßige Flächenbe-
grenzung wird gewahrt. 

Überbaubare und nicht über
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen 
werden die bebaubaren Bereiche im 
Plangebiet definiert und damit die Vertei-
lung der baulichen Anlagen auf den Bau-
grundstücken geregelt. 

Die Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreiben die überbaubare 
Grundstücksfläche, wobei die Baugrenzen 
durch die Gebäude nicht überschritten wer-
den dürfen.

Untergeordnete Nebenanlagen und Ein-
richtungen sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zuläs-
sig, sofern sie dem Nutzungszweck des 
Baugebietes selbst dienen und seiner 
Eigenart nicht widersprechen. Damit ist 
eine zweckmäßige Bebauung des Gebietes 
mit den erforderlichen Nebenanlagen und 
Einrichtungen sichergestellt, ohne geson-
dert Baufenster ausweisen zu müssen. 

Entsprechendes gilt für bauliche Anlagen, 
soweit sie nach Landesrecht in den Ab-
standsflächen zulässig sind oder zugelas-
sen werden können.

Da Teile des Grundstücks mit Restriktionen 
belegt sind (Leitungen etc.) werden ledig-
lich zur Klarstellung die verbleibenden 
überbaubaren Bereiche abgegrenzt.

Höchstzulässige Zahl der Woh-
nungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Anzahl 
der Wohneinheiten auf maximal 2 je Wohn-
gebäude verhindert die Entstehung von 
größeren Mehrfamilienhäusern. Der dörfli-
chen Bestandssituation wird damit Rech-
nung getragen. 

Private Grünfläche und  
Flächen, die von der Bebau-
ung freizuhalten sind, und ihre 
Nutzung, hier: Gewässerrand-
streifen Gassenackerbach

§ 9 ABS. 1 Nr. 10, Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

Die Beschränkung der Errichtung baulicher 
Anlagen innerhalb eines Bereichs von bis 
zu 10 Metern ab der Uferlinie dient der na-
turnahen Bewirtschaftung der Gewässer-
randstreifen, um die Bewirtschaftungsziele 
gemäß § 27 WHG zu erreichen, insbeson-
dere die ökologischen Funktionen der Ge-
wässer zu erhalten oder zu verbessern und 
Schadstoffeinträge zu vermeiden oder zu 
vermindern. Eine naturnahe Bewirtschaf-
tung des Grünstreifens dient einem verträg-
lichen und ökologisch wertvollem Über-
gang zwischen Bebauung und Gewässer.

Nicht überbaubare 
Grundstücksfläche, Hier: Frei-
haltebereich Maststandort 	
Nr. 8000542

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Die getroffene Festsetzung dient dem 
Schutz des bestehenden und bleibenden 
Maststandortes mit der Nr. 800542 mit 
einem Freihaltebereich von 8  m um den 
Mastmittelpunkt. Leitungsgefährdende 
Maßnahmen sind unzulässig. 

Nicht überbaubare 
Grundstücksfläche, Hier: 
Schutzstreifen 20-kV-Mittel-
spannungskabelleitung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Die getroffene Festsetzung dient dem 
Schutz der geplanten 20-kV-Mittelspan-
nungskabelleitung. Die bislang bestehende 
20-kV-Mittelspannunsfreileitung soll künf-

tig verkabelt werden. Leitungsgefährdende 
Maßnahmen sind unzulässig.

Das Erfordernis von Maßnahmen zur Siche-
rung/Änderung der 20-kV-Mittelspan-
nungskabelleitung im Zusammenhang mit 
Er-schließungs- und Baumaßnahmen ist 
frühzeitig mit dem Leitungsbetreiber abzu-
klären.

Versorgungsfläche, Hier: Flä-
che für Anlagen zur Verteilung 
von Strom (Maststandort Nr. 
8000542)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Die getroffene flächenbezogene Festset-
zung der Lage des Maststandortes Nr. 
8000542 der Pfalzwerke Netz AG dient der 
Sicherung des Mast.

Führung von unterirdischen 
Versorgungsanlagen, Hier: Ab-
wasseranlage

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Die getroffene Festsetzung dient der Über-
nahme der bestehenden Abwasseranlagen 
des EVS Entsorgungsverband Saar.

Führung von unterirdischen 
Versorgungsleitungen, Hier: 
20-KV-Mittelspannungskabel-
leitung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 

Die getroffene Festsetzung dient der Über-
nahme der geplanten 20-kV-Mittelspan-
nungskabelleitung infolge der Verkabelung 
der bestehenden Freileitung.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Land-
schaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die Festsetzung zum Erhalt des Teichs, in-
klusive unmittelbarer Umgebung zielt dar-
auf ab, die Verfügbarkeit von Löschwasser 
im Brandfall sicherzustellen und gleichzei-
tig den ökologischen Wert des Teichs, sowie 
der Ufervegetation und Gehölze zu bewah-
ren.
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Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten (u. a. Vögel, Fleder-
mäuse) innerhalb des Plangebietes werden 
vorsorglich entsprechende artenschutz-
rechtlich begründete Maßnahmen festge-
setzt.

Die Kontrolle der Obstbäume vor Rodungs-
arbeiten dient dem Schutz potenzieller 
Quartiere, insbesondere für Fledermäuse, 
und erfordert gegebenenfalls in Abstim-
mung mit der Naturschutzbehörde die 
Durchführung von Vermeidungs-, CEF- 
(Continuous Ecological Functionality) oder 
Umsiedlungsmaßnahmen, um den Arten-
schutz zu gewährleisten.

Versiegelungen auf den Grundstücken sind 
auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken, übrige Flächen sind vegetativ 
und wasserdurchlässig zu gestalten, um 
weiterhin das Versickern von Niederschlä-
gen zu gewährleisten, hitzespeichernde 
Versiegelungen zu reduzieren und den Na-
turhaushalt zu stärken. Wasserdurchlässige 
Oberflächen dienen dem Abflachen von Ab-
wasserabflussspitzen bei Starkregenereig-
nissen, der Entlastung der Abwasserinfra-
struktur und dem Anstreben eines natürli-
chen Wasserhaushaltes. Die Speicherung 
der Sonneneinstrahlung durch großflächig 
versiegelte Flächen (z.B. sogenannte 
„Steingärten“) während heißer Sommer-
monate beeinträchtigt überdies das Lokal-
klima. Begrünte Freiflächen wirken sich zu-
dem positiv auf die Artenvielfalt und den 
Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen 
aus. Eine Vollversiegelung ist daher unzu-
lässig.

Zum Ausgleich des Eingriffes wird die An-
pflanzung von einheimischen Bäumen fest-
gesetzt.

Mit Geh-, Fahr,- und Leitungs-
recht zugunsten des Netzbe-
treibers zu belastende Fläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Die getroffene Festsetzung dient dem 
Schutz der 20-kV-Mittelspannungskabellei-
tung bzw. der Zugänglichkeit zu Zwecken 
der Instandhaltung durch den Netzbetrei-
ber.

Das Erfordernis von Maßnahmen zur Siche-
rung/Änderung der 20-kV-
Mittelspannungskabelleitung im Zusam-
menhang mit Erschließungs- und Bau
maßnahmen ist frühzeitig mit dem 
Leitungsbetreiber abzuklären.

Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die Festsetzungen zur Gestaltung von Frei-
flächen garantieren eine strukturreiche und 
optisch ansprechende Eingrünung des 
Plangebietes sowie naturnahe Gestaltung 
des Grundstückes mit Mehrwert für das 
Orts- und Landschaftsbild.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung einer Satzung gem. § 34 Abs. 4 
Nr. 3 BauGB die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander 
gerecht abwägen. Die Abwägung ist die 
eigentliche Planungsentscheidung. Hier 
setzt die Kommune ihr städtebauliches 
Konzept um und entscheidet sich für die 
Berücksichtigung bestimmter Interessen 
und die Zurückstellung der dieser Lösung 
entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

•	 Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

•	 Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

•	 Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die Sat-
zung eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Arbeits-
und Wohnverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die 
wesentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Arbeits- und Wohnbe-
dingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich das Vorhaben konfliktfrei in die Umge-
bung einfügt. Im Übrigen gelten die Maß-
stäbe des § 34 BauGB. Hierdurch wird wei-
terhin Konfliktfreiheit gewährleistet. Zu-
sätzlich schließen die getroffenen Festset-
zungen innerhalb des Plangebietes jede 
Form der Nutzung aus, die innergebietlich 
oder im direkten Umfeld zu Störungen und 
damit zu Beeinträchtigungen führen könn-
te.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist die Berücksichti-
gung ausreichender Abstände gem. Lan-
desbauordnung. Die erforderlichen Ab-
standsflächen werden eingehalten, sodass 
ausreichend Belichtung und Belüftung ge-
währleistet werden kann.

Die Satzung kommt somit der Forderung, 
dass die Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere Ar-
beits- und Wohnbedingungen vorfindet, in 
vollem Umfang nach. Nachteilige Auswir-
kungen können ausgeschlossen werden.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit der vorliegenden Satzung wird die 
Wohnfunktion in der Gemeinde Gersheim 
gestärkt und der konkreten Nachfrage vor 
Ort Rechnung getragen. Eine der wichtigs-
ten städtebaulichen bzw. kommunalen Auf-
gaben wird somit durch die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Versorgung der Bevölkerung mit einem ent-
sprechenden Wohnungsangebot vor Ort er-
füllt.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst. Die 
geplante Nutzung fügt sich mit den getrof-
fenen Festsetzungen in die nähere Umge-

bung sowie das bestehende Orts- und 
Landschaftsbild ein.

Auswirkungen auf umweltschützen-
de Belange

Das Plangebiet befindet sich in Ortsrandla-
ge des bebauten Siedlungskörpers von Ut-
weiler. Die angrenzende Bebauung wirkt 
sich prägend auf den Regelungsbereich der 
Satzung aus.

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen 
durch den landwirtschaftlichen Betrieb im 
Süden sind die Lebensraumstrukturen des 
Plangebietes und der näheren Umgebung 
bereits eingeschränkt. 

Darüber hinaus weist der Geltungsbereich 
aktuell geringe Bedeutung als Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen auf. Das Gebiet hat 
nach derzeitigem Kenntnisstand über den 
beschriebenen Bestand hinaus keine be-
sondere naturschutzfachliche oder ökologi-
sche Bedeutung. Der Teich und der Gewäs-
serrandstreifen werden mit ihrem ökologi-
schen Mehrwert gesichert.

Von dem Planvorhaben sind keine Schutz-
gebiete, gesetzlich geschützte Biotope, be-
standsgefährdete Biotoptypen oder Tier- 
und Pflanzenarten betroffen. Es kommen 
ebenfalls keine Tier- oder Pflanzenarten mit 
besonderem Schutzstatus vor, sodass der 
geplanten Nutzungen auch keine arten-
schutzrechtlichen Belange nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ent-
gegenstehen. 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen wer-
den zudem Vermeidungsmaßnahmen be-
rücksichtigt (u. a. Rodungsfrist). Erhebliche 
negative Auswirkungen können somit aus-
geschlossen werden.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft 

In dem festgesetzten Dorfgebiet gilt gem. 
§ 5 Abs. 1 S. 2 BauNVO die Vorrangklausel 
zur Rücksichtnahme auf die Entwicklungs-
möglichkeiten landwirtschaftlicher Betrie-
be, was insbesondere den südlich angren-
zende Bestandsbetrieb gegenüber heran
rückender Wohnbebauung und einherge-
henden immissionsschutzrechtlichen Fra-
gen schützt. Dadurch wird die Rücksicht-

Auswirkungen der Satzung, Abwägung
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nahme auf den Bestandsbetrieb klar gere-
gelt. 

Für das Planvorhaben wird ein kleiner Teil 
einer landwirtschaftliche Fläche in An-
spruch genommen. Landwirtschaftliche Be-
lange sind ferner, wenn überhaupt (Fläche 
wird durch Betriebsnachfolger entwickelt) 
von dem Planvorhaben nur geringfügig, 
forstwirtschaftliche Belange gar nicht be-
troffen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der 
Ver- und Entsorgung

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht negativ beein-
trächtigt. Die Realisierung des Vorhabens 
wird nicht zu einer merklichen Erhöhung 
des Verkehrsaufkommens führen. Die Er-
schließung ist gesichert und der ruhende 
Verkehr kann vollständig gebietsintern or-
ganisiert werden.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die Ver- 
und Entsorgungsinfrastruktur ist aufgrund 
der angrenzenden Bebauung bereits grund-
sätzlich vorhanden. Unter Beachtung der 
Kapazitäten und getroffenen Festsetzun-
gen ist die Ver- und Entsorgungsinfrastruk-
tur ordnungsgemäß sichergestellt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas und des Hochwasserschutzes

Negative Auswirkungen auf die Belange 
des Klimas können aufgrund des geringen 
Flächenumfangs ausgeschlossen werden. 
Aufgrund der vorgesehenen Nutzung ist 
von einem eher geringen Versiegelungs
grad auszugehen. Zudem sieht die Satzung 
Begrünungsmaßnahmen vor, die sich posi-
tiv auf das Mikroklima auswirken können.

Hinsichtlich der klimatischen Veränderun-
gen wurde aus Vorsorgegründen zusätzlich  
ein Hinweis zum potenziellen Abfluss des 
Wassers bei Starkregenereignissen in den 
Plan mit aufgenommen.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für die pri-
vaten Grundstückseigentümer der angren-
zenden Umgebung voraussichtlich keine er-
heblich negativen Folgen. Zum einen sind 
die festgesetzten Nutzungsarten verträglich 
zur Umgebungsnutzung. Zum anderen 
wurden entsprechende Festsetzungen ge-
troffen, um das Einfügen in den angrenzen-
den Bestand zu sichern. Die bauplanungs- 

und bauordnungsrechtlichen Vorgaben 
werden eingehalten.

Es ist somit nicht davon auszugehen, dass 
das Planvorhaben negative Auswirkungen 
auf private Belange haben wird.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung / Ände-
rung von Bauleitplänen und städtebauli-
chen Satzungen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu 
berücksichtigenden Belange werden nach 
jetzigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in die vorliegende Satzung eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
der Satzung
•	 Schaffung von neuem Wohnraum auf 

einer bislang untergenutzten privaten 
Freifläche am Siedlungsrand, die in Zu-
sammenhang mit der landwirtschaftli-
chen Nutzung steht

•	 Sinnvolle Ergänzung und Abrundung 
des Siedlungsbestandes

•	 Keine negativen Auswirkungen der Pla-
nung auf die Umgebungsnutzung und 
umgekehrt

•	 Keine entgegenstehenden landespla-
nerischen Vorgaben

•	 Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Klimas und des Hochwas-
serschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Land- und Forstwirtschaft

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs und der Ver- und 
Entsorgung; geringer Erschließungsauf-
wand: Infrastruktur ist bereits grund-
sätzlich vorhanden, Ordnung des ru-
henden Verkehrs auf dem Grundstück

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung der Satzung

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung der Satzung „Bebau-
ung Langgärten Utweiler“ sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung der Satzung 
„Bebauung Langgärten Utweiler“ wurden 
die zu beachtenden Belange in ihrer Ge-
samtheit untereinander und gegeneinander 
abgewogen. Aufgrund der genannten Ar-
gumente, die für die Planung sprechen, 
kommt die Gemeinde Gersheim zu dem Er-
gebnis, dass der Umsetzung der Planung 
nichts entgegensteht.


